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RS Vwgh 1995/1/25 94/15/0023
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1995

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §1 Abs1 Z2 lita;

UStG 1972 §2 Abs1;

Rechtssatz

Auch bei Aufgabe eines Betriebes wird ein Eigenverbrauch verwirklicht. Die Unternehmereigenschaft iSd UStG wirkt

über die Betriebsaufgabe iSd EStG hinaus fort. Sie endet nicht bereits mit der formalen Betriebseinstellung oder mit

der Aufgabe der gewerblichen oder beru8ichen Haupttätigkeit, sondern umfaßt auch noch alle Vorgänge und

Handlungen, die der Liquidierung der ausgeübten gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit dienen.
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